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Ihre Einwohneranfrage zu Bildungsberichten und Bildungsmanagement im Landkreis Vor-
pommern-Rügen 

 
Sehr geehrter Herr Bünger, 

ich nehme Bezug auf Ihre Anfrage aus der Sitzung des Kreistages Vorpommern-Rügen vom 30. 
August 2021 und beantworte die Fragen nachfolgend. 
 

1. Wenn der LK VR und die Kommunen als formale Schulträger und als non-formale Bil-
dungsträger agieren:  
a) Warum schreibt der LK VR, nach über 30 Jahren deutscher Einheit, keinen 1. Bil-
dungsbericht bzw. WANN schreibt der LK VR seinen 1. BILDUNGSBERICHT? 
b) Warum entwickelt der LK VR kein Bildungsmanagement bzw. WANN entwickelt und 
etabliert der LK VR, nach 30 Jahren deutscher Einheit, ein BILDUNGSMANAGEMENT 
mit entsprechenden Strukturen im LK VR? 

 
Bereits mit Schreiben vom 23. Juni 2021 habe ich Ihnen mitgeteilt, dass die Erstellung von Bil-
dungsberichten keine gesetzliche Pflichtaufgabe für den Landkreis Vorpommern-Rügen ist. 
Daher erfolgte weder in der Vergangenheit die Erstellung von Bildungsberichten noch ist dies 
aktuell geplant. Die vorgenannte Aussage trifft auch auf das Ihrerseits angeführte Bildungsma-
nagement zu.  

Für ergänzende Auskünfte wenden Sie sich bitte an das Bildungsministerium Mecklenburg-Vor-
pommern in Schwerin. 
 

2. Sind die Themen eines BILDUNGSBERICHT und eines BILDUNGSMANAGEMENT nicht we-
sentliche Bestandteile der DASEINSVORSORGE, der HAUSHALTS- und 
ENTWICKLUNGSPLANNUNG im LK VR? 
 

Der Begriff der kommunale Daseinsvorsorge meint, dass der Landkreis wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Dienstleistungen für alle Einwohner/innen bereitstellt, ggf. mittels eigener Ein-
richtungen. Die Verpflichtung ergibt sich aus dem Sozialstaatsprinzip nach Art. 20 I Grundge-
setz. Dazu gehört als wesentlicher Bestandteil das auskömmliche Vorhalten von 
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allgemeinbildenden Schulen, aber nicht konkret das Erstellen von Bildungsberichten oder das 
Vorhandensein eines Bildungsmanagements. Etwas anderes gilt dahingehend auch nicht im 
Hinblick auf die Haushalts- und Entwicklungsplanung des Landkreises.  

Gesetzlich vorgeschriebene Planungen, u.a. für den Bereich Schulen und Jugend, werden 
durch den Landkreis regelmäßig durchgeführt, ohne dass die Ihrerseits angeführten Instru-
mente hierfür benötigt werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Stefan Kerth 
Landrat  


